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Fachzahnarzt für
Kieferorthopädie

Die Kieferorthopädie beschäf -
tigt sich mit der Erken nung,
Verhütung und Behand -
lung von Fehlbildun gen
des Kauorgans, von Zahn -
stellungs- und Bissano -
ma lien sowie Kieferfehl -
bil  dun gen, Deformie rungen
des Kie fers und des Ge sichts -
schä dels. Die Weiter bil dung
auf dem Gebiet der Kiefer -
ortho pädie umfasst die
Ätiologie und Genese der Gebissfehl -
bildung, die kieferorthopädische Diag -
nostik einschließlich kephalometrischer
Untersuchungen mit tels Fernrönt gen -
auf nahmen sowie die Therapie nach aner-
kannten Behandlungsmethoden. Nach abgeschlos-
senem Zahnmedizinstudium kann eine vierjährige
Fach zahn arztausbildung zum Kieferortho pä den er-
folgen. Davon ist ein Jahr allgemeinzahnärztlich 
abzuleisten. Von der dreijährigen fachspezifischen 
Wei  terbildungszeit müssen zwei Jahre ohne Unter -
bre chung am Stück in einer kieferorthopädischen 
Ab  teilung einer Universitätsklinik oder in einer kiefer -
orthopädischen Praxis abgeleistet werden.

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 

Das Gebiet umfasst die zahnärztliche Chirurgie ein-
schließlich der Behandlung von Luxationen und Frak-
turen im Bereich der Zahn-, Mund- und Kiefer heil -
kunde (Kieferbruchbehandlung) sowie die entspre-
chende Diagnostik. Die Weiterbildung vermittelt
schwerpunktmäßig folgende Ausbildungsinhalte:
Pathologisch-anatomische Grundlagen, Röntgen, Di -
agnostik, einfache operative Grundlagen der Kie fer -
bruchschienung, geförderte Assistenz, spezielle und
schwierige operative Eingriffe unter Berück sich ti -
gung traumatologischer Gesichtspunkte, Versor gung
von Kieferverletzungen. An ein allgemeinzahnärzt-
lich abzuleistendes Jahr schließen sich bei der Wei -
terbildung zum Facharzt für Oralchirurgie weitere
drei Jahre an, die an nicht mehr als zwei Weiter bil -
dungsstätten (Chirurgische Abteilung einer Uni ver -
sität für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, kieferchi-
rurgische Abteilung eines Krankenhauses oder oral-

chirurgische Praxis) abgeleistet
werden soll.

Zahnarzt für Öffentliches
Gesundheitswesen

Die Anerkennung für das Ge -
biet „Öffentliches Ge sund heits -

we sen“ wird aufgrund des
Zeugnisses über das Beste -
hen der Prüfung an einer
Akademie für Öffentliches
Gesundheitswesen von der
zuständigen Berufsvertre -
tung erteilt.

Fachzahnarzt für Parodontologie 

Die Parodontologie ist der Bereich der Zahn heil -
kun de, der sich mit der Prävention, Therapie und

Nach sorge von parodontalen, mukogingivalen und
periimplantären Erkrankungen befasst. Eine Weiter -
bildung zum Fachzahnarzt für Parodontologie ist
aus schließ lich im Raum Westfalen-Lippe, also an der
Univer si tätsklinik Münster, möglich. Sie umfasst ein
allgemeinzahnärztliches Jahr sowie eine dreijährige
Fach zahnarztausbildung, von der maximal zwei Jah -
re Berufserfahrung in einer parodontologisch orien-
tierten Praxis mit Weiterbildungserlaubnis angerech-
net werden können. Erfolgt die Weiterbildung in einer
Hochschulklinik, so können drei Jahre angerechnet
werden.

Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts -
chirurgie 

Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist eine ärzt-
liche Fachrichtung, die für die Prävention, Therapie
und Nachsorge sowie für die funktionelle und ästhe-
tische Rehabilitation von Erkrankungen, Verlet zun -
gen und Fehlbildungen zuständig ist. Für die Weiter -
bildung ist eine Doppelapprobation in Human- und
Zahnmedizin Grundvoraussetzung. Danach schließt
sich die fünfjährige Facharztausbildung an, von der
drei Jahre in stationärem Dienst absolviert werden
müssen. Wird neben dem OP-Katalog eine weitere
Anzahl plastisch-chirurgischer Operationen durch-
geführt, kann auf diesem Wege auch die Zusatzbe -
zeichnung „und Plastische Gesichtschirurgie“ er-
langt werden. <<<

Nach Erlangung der zahn -
ärztlichen Approbation
können Zahnärzte in einer
mindestens vierjährigen
Weiterbildungszeit je nach
gewähltem Schwerpunkt
die Gebietsbezeichnung
Fachzahnarzt für Kiefer -
orthopädie, Fachzahnarzt
für Oralchirurgie, Fach -
zahnarzt für Parodon tolo -
gie oder Fachzahnarzt für
Mund-, Kiefer- und Ge -
sichtschirurgie führen. 
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VOM ZAHNARZT ZUM FACHZAHNARZT

‰ INFO

Die Musterweiterbildungs or d -

nung der Bundeszahn ärzte -

kammer, die als Grund lage der

Weiterbildungsordnun gen der

Zahnärztekammern der ein-

zelnen Länder dient, finden

Sie hier: http://www.bzaek.de/

fileadmin/PDFs/za/ZaeBA/

Musterweiterbildungsordnung

_BZAEK.pdf


